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Moers, den 07.11.200229. Jahrgang

der Stadt Moers
Amtliches Verkündungsblatt
für die Stadt Moers

A M T S B L A T T

Nr. 16

I N H A L T S V E R Z E I C H N I S :

1. Verlustmeldungen von Sparkassenbüchern

2. Tagesordnung der 6. Sitzung der Zweckverbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes für den Kreis Wesel
und die Stadt Moers am 15.11.2002

3. Tagesordnung der 89. Genossenschaftsversammlung der Linksniederrheinischen Entwässerungs-Genossen-
schaft am 05.12.2002

4. Beschlussfassung des Jugendhilfeausschusses der Stadt Moers zur Anerkennung eines Trägers der freien Ju-
gendhilfe

5. Anmeldung der Schulneulingen für das Schuljahr 2003/2004

6. Jahresabschluss der Grafschafter Gewerbepark Genend GmbH sowie Lagebericht zum 31.12.2001

7. Bekanntmachung der STADTBAU MOERS – Entwicklungs-, Erschließungs- und Verwaltungsgesellschaft mbH zur
Einreichung des Jahresabschlusses zum 31.12.2001 beim Registergericht

8. Bekanntmachung der Wohnungsbau Stadt Moers GmbH zur Einreichung des Jahresabschlusses zum 31.12.2001
beim Registergericht

9. Beschlussfassung der Gesellschafterversammlung der Wohnungsbau Stadt Moers GmbH über den Jahresab-
schluss zum 31.12.2001

10.Widmung von Straßen;
hier: Christianstraße

11. Tagesordnung des Rates der Stadt Moers für die 27. Sitzung am 13.11.2002

A U F G E B O T
eines Sparkassenbuches

Für das von der Geschäftsstelle Rheinkamper Ring der Spar-
kasse Moers ausgestellte Sparkassenbuch Nr. 334 056 392
und 334 117 685 ist das Aufgebot beantragt worden.

Der Inhaber des Sparkassenbuches wird aufgefordert, bin-
nen drei Monaten nach der Veröffentlichung in den Amtsblät-
tern der Stadt Moers sowie des Kreises Wesel seine Rechte
unter Vorlage des Sparkassenbuches bei uns anzumelden,
da das Sparkassenbuch andernfalls nach Ablauf der Frist
für kraftlos erklärt wird.

Moers, den 07.10.2002

SPARKASSE MOERS
Der Vorstand

A U F G E B O T
eines Sparkassenbuches

Für das von der Sparkasse Moers ausgestellte Sparkassen-
buch Nr. 320 363 179 ist das Aufgebot beantragt worden.

Der Inhaber des Sparkassenbuches wird aufgefordert, bin-
nen drei Monaten nach der Veröffentlichung in den Amtsblät-
tern der Stadt Moers sowie des Kreises Wesel seine Rechte
unter Vorlage des Sparkassenbuches bei uns anzumelden,
da das Sparkassenbuch andernfalls nach Ablauf der Frist
für kraftlos erklärt wird.

Moers, den 07.10.2002

SPARKASSE MOERS
Der Vorstand
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A U F G E B O T
eines Sparkassenbuches

Für das von der Geschäftsstelle Meerbeck der Sparkasse
Moers ausgestellte Sparkassenbuch Nr. 315 308 852 ist das
Aufgebot beantragt worden.

Der Inhaber des Sparkassenbuches wird aufgefordert, bin-
nen drei Monaten nach der Veröffentlichung in den Amtsblät-
tern der Stadt Moers sowie des Kreises Wesel seine Rechte
unter Vorlage des Sparkassenbuches bei uns anzumelden,
da das Sparkassenbuch andernfalls nach Ablauf der Frist
für kraftlos erklärt wird.

Moers, den 23.10.2002

SPARKASSE MOERS
Der Vorstand

A U F G E B O T
eines Sparkassenbuches

Für das von der Geschäftsstelle Rheinkamper Ring der Spar-
kasse Moers ausgestellte Sparkassenbuch Nr. 334 089 134
ist das Aufgebot beantragt worden.

Der Inhaber des Sparkassenbuches wird aufgefordert, bin-
nen drei Monaten nach der Veröffentlichung in den Amtsblät-
tern der Stadt Moers sowie des Kreises Wesel seine Rechte
unter Vorlage des Sparkassenbuches bei uns anzumelden,
da das Sparkassenbuch andernfalls nach Ablauf der Frist
für kraftlos erklärt wird.

Moers, den 23.10.2002

SPARKASSE MOERS
Der Vorstand

A U F G E B O T
eines Sparkassenbuches

Für das von der Geschäftsstelle Westerbruch der Sparkas-
se Moers ausgestellte Sparkassenbuch Nr. 316 071 988 ist
das Aufgebot beantragt worden.

Der Inhaber des Sparkassenbuches wird aufgefordert, bin-
nen drei Monaten nach der Veröffentlichung in den Amtsblät-
tern der Stadt Moers sowie des Kreises Wesel seine Rechte
unter Vorlage des Sparkassenbuches bei uns anzumelden,
da das Sparkassenbuch andernfalls nach Ablauf der Frist
für kraftlos erklärt wird.

Moers, den 29.10.2002

SPARKASSE MOERS
Der Vorstand

Bekanntmachung

Die 6. Sitzung der Zweckverbandsversammlung des Spar-
kassenzweckverbandes für den Kreis Wesel und die Stadt
Moers in der Wahlperiode 1999 – 2004 findet am Freitag,
dem 15. November 2002, 15.00 Uhr, in den Sitzungsräumen
der Sparkasse Moers, Hauptstelle, Ostring 6, 47441 Moers,
mit folgender Tagesordnung statt:

1. Geschäftsordnungspunkte

2. Vorlage des Jahresabschlusses sowie des Lageberich-
tes für das Jahr 2001 und Entlastung der Sparkassenor-
gane

3. Verwendung des Jahresüberschusses gem. § 18 SpkG
NW

4. Wahl eines Vertreters des Hauptverwaltungsbeamten,
der gemäß § 10 Abs. 3 Satz 3 SpkG NW an den Sitzun-
gen des Verwaltungsrates teilnimmt

5. Änderungsentwurf für die Satzung des Sparkassen-
zweckverbandes für den Kreis Wesel und die Stadt Moers

6. Änderung der Sparkassensatzung

7. Genehmigung der Bestellung eines Vorstandsmitgliedes
gem. § 7 Abs. 2 Buchst. e SpkG NW

8. Bericht des Vorstandes über die Situation der Sparkas-
se

9. Verschiedenes

Moers, den 28.10.2002

SPARKASSENZWECKVERBAND
für den Kreis Wesel und die Stadt Moers
Hofmann
Vorsitzender

89. Genossenschaftsversammlung
der Linksniederrheinischen

Entwässerungs-Genossenschaft – LINEG –
am 05.12.2002, 16.00 Uhr,

in der Stadthalle im Stadthaus Rheinberg,
Kirchplatz 10, 47495 Rheinberg

Tagesordnung:

1. Genehmigung der Niederschrift über die 88. Genossen-
schaftsversammlung

2. Bericht des Vorsitzenden des Genossenschaftsrates
über die Tätigkeit des Genossenschaftsrates im Jahr
2002
- mündlicher Bericht –

3. Bericht des Vorstandes über die Tätigkeit der Genossen-
schaft für das Jahr 2002
-mündlicher Bericht –

4. Entgegennahme des Jahresberichtes 2001
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5. Abnahme des Jahresabschlusses 2001 und Entlastung
des Vorstandes für das Jahr 2001
- Bericht der genossenschaftlichen Rechnungsprüfer

über die Prüfung des Jahresabschlusses 2001 gemäß
§ 14 der Satzung der LINEG und Entlastung des Vor-
standes –

- Vorlage –

6. Bestellung der Prüfstelle für die Prüfung des Jahresab-
schlusses 2003 und Wahl der genossenschaftlichen
Rechnungsprüfer für das Jahr 2003
- Vorlage –

7. Aufstellung der Übersichten über erforderliche Unterneh-
men gemäß § 3 Abs. 2 LINEGG – Fortschreibung 2003 –
- Vorlage –

8. Feststellung des Wirtschaftsplanes 2003
- Vorlage und mündlicher Bericht –

9. Ersatzwahl eines Mitgliedes des Genossenschaftsrates
für den Rest der bis zum 31.12.2005 laufenden Amtszeit
gemäß § 16 Abs. 6 i. V. m. § 13 Abs. 6 LINEGG
- Vorlage –

10.Ersatzwahl eines Mitgliedes des Widerspruchsaus-
schusses für den Rest der bis zum 31.12.2005 laufen-
den Amtszeit gemäß § 29 Abs. 3 LINEGG

11. Verschiedenes

Kamp-Lintfort, den 10.10.2002

Dipl.-Ing. Jürgen Eikhoff
Vorsitzender des Genossenschaftsrates

Amtliche Bekanntmachung der Stadt Moers

Durch Beschluss des Jugendhilfeausschusses der Stadt
Moers wurde der nachfolgende genannte Träger der freien
Jugendhilfe gemäß § 75 Kinder- und Jugendhilfegesetz in
Verbindung mit § 25 des Gesetzes zur Ausführung des Kin-
der- und Jugendhilfegesetzes in der zur Zeit gültigen Fas-
sung für die Dauer von 3 Jahren öffentlich anerkannt.

Schwule, Lesben und Freunde aus Moers e. V.
(SlaM and friends e. V.)

Rüttgersweg 25

47441 Moers

Anerkannt am 12.09.2002

Die Anerkenn8ng kann widerrufen werden, wenn sich erge-
ben sollte, dass die erforderlichen Voraussetzungen für die
Anerkennung gemäß § 75 KJHG nicht vorgelegen haben
oder nicht mehr vorliegen.

Moers, den 30..10.2002

Der Bürgermeister
In Vertretung
Rötters
Erster Beigeordneter

Bekanntmachung der Stadt Moers

Anmeldung der Schulneulinge für das Schuljahr 2003/
2004

Die Anmeldung der Schulneulinge wird im November durch-
geführt.

- Kinder, die bis zum 30.06.2003 das sechste Lebensjahr
vollenden, werden am 01.08.2003 schulpflichtig.

- Kinder, die nach dem 30.06.2003 das sechste Lebens-
jahr vollenden, können auf Antrag der Erziehungsberech-
tigten zu Beginn des Schuljahres in die Schule aufge-
nommen werden, wenn sie die für den Schulbesuch er-
forderlichen körperlichen und geistigen Voraussetzungen
besitzen und in ihrem sozialen Verhalten ausreichend ent-
wickelt sind (Schulfähigkeit).

Anmeldetermine in der für den Schulbezirk zuständigen Ge-
meinschaftsgrundschule oder der kath. Grundschule:

Montag, 18. November 2002 von 15.00 Uhr - 18.00 Uhr

Dienstag, 19. November 2002 von 15.00 Uhr - 18.00 Uhr

Mittwoch, 20. November 2002 von 09.00 Uhr - 12.00 Uhr

Die persönliche Vorstellung des Kindes ist erforderlich. Das
Familienstammbuch oder die Geburtsurkunde ist vorzulegen.

Die Erziehungsberechtigten erhalten rechtzeitig ein ausführ-
liches Informationsschreiben.

Moers, im November 2002

Der Bürgermeister
In Vertretung
Rötters
Erster Beigeordneter

Grafschafter Gewerbepark
Genend GmbH

Bekanntmachung

Die Gesellschafterversammlung der Grafschafter Gewerbe-
park GmbH hat am 17.07.2002 den Jahresabschluss zum
31.12.2001 festgestellt und wie folgt beschlossen:

”Der Jahresabschluss der Grafschafter Gewerbepark Ge-
nend GmbH zum 31.12.2001 mit einer Bilanzsumme von
33.381.460,91 DM und einem Bilanzverlust von 0,— DM wird
festgestellt.
Die Gesellschafter leisten eine Einlage in die Kapitalrückla-
ge in Höhe des Fehlbetrages des Jahres 2001 in Höhe von
1.033.588,91 DM.
Der Jahresfehlbetrag 2001 wird durch Entnahme aus der Ka-
pitalrücklage ausgeglichen. Die Einlage kann bis zum
01.09.2002 ohne Verzinsung geleistet werden. Ab dem
01.09.2002 ist sie mit einem Zins von 2% über dem jeweili-
gen Basiszinssatz zu verzinsen.
Außerdem verpflichten sich die Gesellschafter, auch den Jah-
resfehlbetrag für das Jahr 2002 durch eine spätere Einlage
in die Kapitalrücklage auszugleichen.”
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”Die Gesellschafterversammlung erteilt dem Aufsichtsrat Ent-
lastung für das Geschäftsjahr 2001.”

Der mit der Prüfung des Jahresabschlusses und des Lage-
berichtes beauftragte Wirtschaftsprüfer, Dipl. Kfm. Stephan
Lange, Duisburg, hat am 18. April 2002 folgenden Bestäti-
gungsvermerk erteilt:

”Wir haben den Jahresabschluss unter Einbeziehung der
Buchführung und den Lagebericht der Gesellschaft für das
Geschäftsjahr vom 1. Januar 2001 bis 31. Dezember 2001
geprüft. Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresab-
schluss und Lagebericht nach den deutschen handelsrecht-
lichen Vorschriften und den ergänzenden Regelungen im Ge-
sellschaftsvertrag liegen in der Verantwortung der gesetzli-
chen Vertreter der Gesellschaft. Unsere Aufgabe ist es, auf
der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Be-
urteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der
Buchführung und über den Lagebericht abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB
unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW)
festgestellten ”Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprü-
fung” vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen
und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die
sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss
unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchfüh-
rung und durch den Lagebericht vermittelten Bildes der Ver-
mögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit
hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung
der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die
Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtli-
che Umfeld der Gesellschaft sowie die Erwartungen über
mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung
werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen
internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben
in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht überwie-
gend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung
umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungs-
grundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der ge-
setzlichen Vertreter sowie die Würdigung der Gesamtdarstel-
lung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. Wir sind
der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend si-
chere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Überzeugung vermittelt der Jahresabschluss
unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchfüh-
rung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes
Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesell-
schaft. Der Lagebericht gibt insgesamt eine zutreffende Vor-
stellung von der Lage der Gesellschaft und stellt die Risiken
der künftigen Entwicklung zutreffend dar.

Jahresabschluss und Lagebericht liegen in der Zeit vom

11. November 2002 bis 22. November 2002

in den Geschäftsräumen der Gesellschaft, Meerstraße 2
(Neues Rathaus), Raum 209, während der Geschäftszeiten
zur Einsichtnahme aus.

Moers, den 7. Oktober 2002

Günter Wusthoff Hans-Peter Kaiser
Geschäftsführer Geschäftsführer

STADTBAU MOERS
Entwicklungs-, Erschließungs-
und Verwaltungsgesellschaft mbH

Bekanntmachung

Den Jahresabschluss zum 31.12.2001 (Bilanz, GuV, Anhang)
mit Bestätigungsvermerk sowie den Lagebericht und den
Bericht des Aufsichtsrates haben wir am 24.10.2002 dem
Registergericht des Amtsgerichtes Moers unter B 3218 ein-
gereicht.

47441 Moers, den 24.10.2002
Landwehrstraße 6

Heinz-Adolf Janßen Roland Rösch
Geschäftsführer Geschäftsführer

WOHNUNGSBAU
Stadt Moers GmbH

Bekanntmachung

Den Jahresabschluss zum 31.12.2001 (Bilanz, GuV, Anhang)
mit Bestätigungsvermerk sowie den Lagebericht und den
Bericht des Aufsichtsrates haben wir am 24.10.2002 dem
Registergericht des Amtsgerichtes Moers unter B 1068 ein-
gereicht.

47441 Moers, den 24.10.2002
Landwehrstraße 6

Heinz-Adolf Janßen Roland Rösch
Geschäftsführer Geschäftsführer

Wohnungsbau
Stadt Moers GmbH

Bekanntmachung

Die Gesellschafterversammlung der Wohnungsbau Stadt
Moers GmbH hat am 18.10.2002 folgenden Beschluss ge-
fasst:

1. Der Jahresabschluss der Wohnungsbau Stadt Moers
GmbH zum 31.12.2001 wird mit einer Bilanzsumme von
82.579.196,05 € sowie einem Jahresüberschuss von
2.032.684,52 € festgestellt.

Der Jahresüberschuss von 2.032.684,52 € wird in Höhe
von 1.713.899,61 € mit dem Verlustvortrag des Vorjah-
res verrechnet.

Der Bilanzgewinn von 318.784,91 € wird wie folgt verwen-
det:

a) Ausschüttung einer Dividende von 7,14 % auf das
Stammkapital = 273.640,00 €.

b) Vortrag auf neue Rechnung in Höhe von 45.144,91 €.

2. Der Geschäftsführung und dem Aufsichtsrat wird Entla-
stung erteilt.
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Der mit der Prüfung des Jahresabschlusses und des Lage-
berichtes beauftragte Verband der Wohnungswirtschaft
Rheinland-Westfalen e. V., Düsseldorf, hat am 01.07.2002
folgenden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt:

”Wir haben den Jahresabschluss unter Einbeziehung der
Buchführung und den Lagebericht der Wohnungsbau Stadt
Moers GmbH, Moers, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar
bis 31. Dezember 2001 geprüft. Die Buchführung und die
Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den
deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den ergän-
zenden Regelungen im Gesellschaftsvertrag liegen in der
Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft.
Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durch-
geführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresab-
schluss unter Einbeziehung der Buchführung und über den
Lagebericht abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB
unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW)
festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsgemäßer Ab-
schlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so
zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Ver-
stöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahres-
abschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemä-
ßer Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten
Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich
auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei
der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kennt-
nisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftli-
che und rechtliche Umfeld der Gesellschaft sowie die Er-
wartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen
der Prüfung werden die Wirksamkeit des internen Kontroll-
systems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung,
Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend auf der
Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die
Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und
der wesentlichen Einschätzungen der gesetzlichen Vertre-
ter sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jah-
resabschlusses und des Lageberichts. Wir sind der Auffas-
sung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grund-
lage für unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Überzeugung vermittelt der Jahresabschluss
unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buch-
führung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechen-
des Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Ge-
sellschaft. Der Lagebericht gibt insgesamt eine zutreffende
Vorstellung von der Lage der Gesellschaft und stellt die Ri-
siken der künftigen Entwicklung zutreffend dar.”

Jahresabschluss und Lagebericht liegen in der Zeit vom
08.11.2002 bis 23.11.2002 in der Geschäftsstelle der Woh-
nungsbau Stadt Moers GmbH, Landwehrstraße 6, 47441
Moers, zwischen 08.00 - 13.00 Uhr, aus.

Moers, den 24.10.2002

Heinz-A. Janßen Roland Rösch
Geschäftsführer Geschäftsführer

Widmung von Straßen

Gemäß § 6 Abs. 2 des Straßen- und Wegegesetzes des Lan-
des Nordrhein-Westfalen (StrWG) in der jeweils gültigen Fas-
sung werden die nachstehend aufgeführten Verkehrsflächen
mit der Nennung der Funktion im Sinne des § 3 Abs. 4 StrWG
dem öffentlichen Verkehr gewidmet:

Christianstraße Anliegerstraße

Gemarkung Asberg, Flur 4, Flurstück 1032

sowie die Stichwege

Gemarkung Asberg, Flur 4, Flurstück 853,
Gemarkung Asberg, Flur 4, Flurstück 854,
Gemarkung Asberg, Flur 4, Flurstück 855 und
Gemarkung Asberg, Flur 4, Flurstück 856.

Der Plan, aus denen die genaue Lage und die Ausdehnung
der genannten Flächen hervorgeht, ist Bestandteil dieser
Widmungsverfügung.

Er ist nachfolgend abgedruckt und liegt darüber hinaus – wie
unter Hinweis 2 angegeben – in einem größeren Maßstab
zur Einsicht aus.

Rechtsbehelfsbelehrung:

Gegen die Widmungsverfügung kann innerhalb eines Mo-
nats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden.

Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift beim
Bürgermeister der Stadt Moers, Bauverwaltungsamt, Neues
Rathaus, Meerstraße 2, 47441 Moers, einzulegen.

Falls die Frist durch das Verschulden eines von Ihnen Be-
vollmächtigten versäumt werden sollte, würde dessen Ver-
schulden Ihnen zugerechnet werden.

Hinweise:

1. Diese Widmung, durch die die Öffentlichkeit einer Straße
bzw. Verkehrsfläche begründet wird, tritt mit dem Tage der
Bekanntmachung in Kraft.

2. Die genaue Lage und die Ausdehnung der gewidmeten
Flächen sind aus den Plänen ersichtlich, die beim Bau-
verwaltungsamt der Stadt Moers, Neues Rathaus, Meer-
straße 2, 47441 Moers, öffentlich ausliegen und dort wäh-
rend der Dienststunden von jedermann eingesehen wer-
den können.

Moers, den 14.10.2002

Der Bürgermeister
Im Auftrag
Lindner
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B E K A N N T M A C H U N G

Am Mittwoch, dem 13. November 2002 findet im Großen Sit-
zungssaal des Neuen Rathauses, Meerstraße 2, die 27. Sit-
zung des Rates der Stadt Moers mit folgender Tagesordnung
statt:

Öffentliche Sitzung

Beginn: 16.00 Uhr

T A G E S O R D N U N G

1. 100jähriger Geburtstag des Widerständlers Hermann
Runge
- Würdigung durch Herrn Dr. Jürgen Schmude

2. Fragen der Einwohner

3. Zur Geschäftsordnung

3.1 Prüfung der Einladung

3.2 Feststellung der Anwesenheit und der Beschlussfä-
higkeit

3.3 Feststellung von Ausschließungsgründen gem. § 31
GO

4. Zur Niederschrift über die 26. Sitzung am 25.09.2002

5. Bericht der Verwaltung über die Durchführung von
Beschlüssen sowie zu Anträgen und Anfragen

Haushaltsangelegenheiten:

6. Bewilligung einer außerplanmäßigen Ausgabe gem.
§ 82 Abs. 1 GO bei der Haushaltsstelle 1.900.9810.9
– Krankenhauspauschale nach § 9 (1) KGH – in Höhe
von 483.299,— Euro
Berichterstatter: Bürgermeister

7. Festsetzung der Realsteuerhebesätze für das Haus-
haltsjahr 2003

8. Gebührenkalkulation zur Satzung der Stadt Moers über
die Entwässerung und den Anschluss der Grundstük-
ke an die öffentliche Abwasseranlage für das Haus-
haltsjahr 2003 (Abwassergebührensatzung)
Berichterstatter: Bürgermeister

9. Gebührenkalkulation zur Satzung der Stadt Moers über
die Erhebung von Friedhofsgebühren für das Haus-
haltsjahr 2003
Berichterstatter: Bürgermeister

Planungsangelegenheiten:

10. Gebietsentwicklungsplan für den Regierungsbezirk
Düsseldorf
Abgrabungsmonitoring/Reservekarte
Berichterstatter: RM Sandhofen, SPD

11. 70. Änderung des Flächennutzungsplanes (FNP) der
Stadt Moers, Schwafheim, Düsseldorfer Straße/ Rö-
merstraße
- Beschluss zur Aufstellung
- Beschluss zur Durchführung einer frühzeitigen Bür-
gerbeteiligung
Berichterstatter: RM Hitter, CDU

12. Bebauungsplan Nr. 313 der Stadt Moers, Schwafheim
(Römer-/Düsseldorfer Straße)
Aufhebung der Fluchtlinienpläne Nrn. 116, 117 und
123
- Aufstellungsbeschluss zum Bebauungsplan Nr. 313

gemäß § 2 BauGB
- Aufstellungsbeschluss zur Aufhebung der Fluchtli-

nienpläne Nrn. 116, 117 und 123
- Beschluss zur frühzeitigen Bürgerbeteiligung gemäß

§ 3 (1) BauGB
Berichterstatter: RM Hitter, CDU

13. Bebauungsplan Nr. (M) 4 der Stadt Moers, Vinn
- Aufstellungsbeschluss zur 2. Änderung des

Bebauungsplanes Nr. (M) 4 der Stadt Moers
gemäß § 2 BauGB

- Beschluss zur frühzeitigen Bürgerbeteiligung
gemäß § 3 (1) BauGB

Berichterstatter: RM Sandhofen, SPD

Sonstige Angelegenheiten:

14. Besetzung der Stelle einer/eines Stadtkämmerin/
Stadtkämmerers
- Entwurf der Ausschreibung und Terminplan -

15. Beschaffung von Löschfahrzeugen für die Feuerwehr
Moers
hier: Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen

vom 04.11.2002 zur Durchführung einer Akten-
einsicht

16. Kindertagesstättenbedarfsplan 2002-2004
Berichterstatter: RM Hitter, CDU

17. Betriebskostenförderung Kindertageseinrichtungen;
hier: Antrag des AWO-Kreisverbandes Wesel vom

23.07.2002 auf 102 % Betriebskostenförde-
rung

Berichterstatter: RM Wenzel, SPD

18. Einsatz einer mobilen Behindertentoilette bei städti-
schen Großveranstaltungen
Berichterstatterin: RM Scholten, SPD

19. Neuauflage des Seniorenratgebers – Bildung einer
Arbeitsgruppe
Berichterstatter: Bürgermeister

20. Ehrenamtliche Bücherentleihe in den Ortsteilen
Scherpenberg und Meerbeck
Berichterstatterin: RM van Dyck, CDU

21. Bildung einer Arbeitsgruppe zur Erarbeitung eines
neuen Konzeptes der Kulturarbeit in Moers
hier: mündlicher Antrag des RM Melzer in der Sit-

zung des Kulturausschusses am 28.01.2002
Berichterstatterin: RM Weist, SPD
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22. Neue Videoproduktion MOERSER RÜCKBLICKE
Teil 4
hier: Genehmigung einer dringlichen Entscheidung

gemäß § 60 Abs. 1 S. 1 GO des Hauptaus-
schusses vom 06.11.2002

Berichterstatter: RM Rosendahl, SPD

23. Hanns-Dieter-Hüsch-Sammlung in der Zentralbiblio-
thek Moers und Namensgebung für die Zentralbiblio-
thek
Berichterstatter: RM Gaida, CDU

24. Schulgeldordnung der Moerser Musikschule
Berichterstatter: Dr. Smits, CDU

25. 3. Niederrheinischer Kabarettpreis “Das schwarze
Schaf” 2003
Berichterstatterin: RM Weist, SPD

26. Satzung zur Änderung der Satzung der Servicebetrie-
be Stadt Moers

27. Entgeltordnung für die Rettungsdienstschule der
Stadt Moers
Berichterstatterin: RM Behncke, SPD

28. Einführung eines Spätschwimmertarifes für die städ-
tischen Freibäder ab der Saison 2003
Berichterstatterin: RM Schulz, SPD

29. Mitgliedschaft der Stadt Moers in Verbänden
Berichterstatter: Bürgermeister

30. Bericht über die Tätigkeit des Ausschusses für Bür-
geranträge im 1. Halbjahr 2002
Berichterstatter: RM Mintzer, SPD

31. Umbesetzung von Mitgliedern des Umweltbeirates

32. Umbesetzung von Ausschüssen
hier: sachkundige/r Einwohner/in im Schulaus-
schuss

33. Umbesetzung von Beiräten
hier: Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen
vom 04.11.2002

34. Bekanntgaben und Kenntnisnahmen

35. Anträge und Anfragen von Mitgliedern des Rates

Nichtöffentliche Sitzung Beginn: Im Anschluss an die
öffentliche Sitzung

T A G E S O R D N U N G

1. Zur Geschäftsordnung

1.1 Prüfung der Einladung

1.2 Feststellung der Anwesenheit und der Beschlussfä-
higkeit

1.3 Feststellung von Ausschließungsgründen gem. § 31
GO

2. Zur Niederschrift über die 26. Sitzung am 25.09.2002

3. Bericht der Verwaltung über die Durchführung von Be-
schlüssen sowie zu Anträgen und Anfragen

Haushaltsangelegenheiten:

4. Übernahme modifizierter Ausfallbürgschaften zugun-
sten der Wirtschaftsförderungs- und Strukturentwick-
lungsgesellschaft Moers mbH
hier: Genehmigung einer dringlichen Entscheidung

gemäß § 60 Abs. 1 Satz 2 GO vom 24.10.2002

Grundstücksangelegenheiten:

5. Verkauf eines unbebauten Grundstückes in der Ge-
markung Repelen
hier: Aufhebung eines Ratsbeschlusses

6. Verkauf eines unbebauten Grundstückes in der Ge-
markung Repelen

Sonstige Angelegenheiten:

7. Moers Festival 2003
hier: Genehmigung einer dringlichen Entscheidung

gemäß § 60 Abs. 1 S. 1 GO des Hauptaus-
schusses vom 06.11.2002

8. Niederrheinisches Kammerorchester Moers e.V.
hier: neue Vertragsvereinbarungen

9. Grafschafter Gewerbepark Genend GmbH
hier: Änderung des Gesellschaftsvertrages

10. Trägergesellschaft Technologiezentrum Rheinpreus-
sen mbH

11. Wirtschaftsförderungs- und Strukturentwicklungsge-
sellschaft Moers mbH
hier: Wirtschaftsplan 2003

12. Wirtschaftsförderungs- und Strukturentwicklungsge-
sellschaft Moers mbH
hier: Beteiligung an der Touristik-Agentur-Nieder-

Rhein GmbH (TAN)

13. Bekanntgaben und Kenntnisnahmen

14. Anträge und Anfragen von Mitgliedern des Rates

Moers, den 7. November 2002

Hofmann
Bürgermeister
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